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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1956

Norm

ZPO §73 Abs2 IIa

ZPO §243

Rechtssatz

Die Klagebeantwortung ist rechtzeitig erstattet, wenn sie innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des das

Armenrecht versagenden Beschlusses des Rekursgerichtes erstattet wurde.
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